
1099 
 
 

  

Amtsblatt 

des Amtes Mittelholstein 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 
 
 
 

Jahrgang 2024 20.12.2024 Nr.: 97 
Das Amtsblatt erscheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen und ist kostenlos beim Amt Mittelholstein, Am Markt 
15, 24594 Hohenwestedt und seinen Verwaltungsstellen in Aukrug und Hanerau-Hademarschen erhältlich. Außerdem kann das Amts-
blatt im Internet unter der Adresse www.amt-mittelholstein.de eingesehen werden. 

 
Inhaltsverzeichnis 

 

1. 
 
Amtliche Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung an Thomas Dirk Hohmann S. 1100 

2. 
 
Amtliche Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung an Melanie Maschke S. 1101 

3. 
 
Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Bornholt für das Haushaltsjahr 
2025 

S. 1102 

4. 
 
Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Tappendorf für das Haushalts-
jahr 2025 

S. 1104 

5. 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Wapelfeld zur Einwohnerversammlung am Montag, 
06.01.2024 um 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Am Sportplatz 8, 24594 Wapelfeld 

S. 1106 

6. 
 
Amtliche Bekanntmachung  des Jahresabschlusses der Gemeindewerke Aukrug für das Wirt-
schaftsjahr 2023 

S. 1107 

7. 
 
Amtliche Bekanntmachung des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers S. 1108 

8. 
 
Amtliche Bekanntmachung über die Genehmigung eines Gebietsänderungsvertrages S. 1113 

9. 
 
Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Nindorf für das Haushaltsjahr 
2025 

S. 1114 

10. 
 
Amtliche Bekanntmachung der I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Nindorf für das 
Haushaltsjahr 2024 

S. 1116 

11. 
 
Amtliche Bekanntmachung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrich-
tung der Gemeinde Meezen 

S. 1118 

12. 
 
Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Beldorf für das Haushaltsjahr 
2025 

S. 1123 

13. 
 
Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Meezen für das Haushaltsjahr 
2025 

S. 1125 

14. 
 
Amtliche Bekanntmachung der I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Padenstedt für das 
Haushaltsjahr 2024 

S. 1127 

15. 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lütjenwestedt zur Sitzung 
am Mittwoch, den 08.01.202.4 um 19:30 Uhr im Dörpskrog, Schulstraße 12, 25585 Lütjen-
westedt 

S.1129  

 
 

 

 
 
 



1100 
 
 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Finanzbuchhaltung  
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstück erstellt worden 
ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 114, zur Abholung und Einsicht-
nahme bereitliegt: 
 

Thomas Dirk Hohmann 
letzte bekannte Anschrift: 18439 Stralsund, Ossenreyerstraße 29 

 
 Schriftstücke zum Aktenzeichen/Personenkonto 18/50300650 vom 28.11.2024 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage der Bekanntma-
chung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Begleichung der Forderung in 
Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 18.12.2024 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Scharf 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Finanzbuchhaltung  
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstück erstellt worden 
ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 114, zur Abholung und Einsicht-
nahme bereitliegt: 
 

Melanie Maschke 
letzte bekannte Anschrift: 24594 Remmels, Meiereiweg 2 a 

 Schriftstücke zum Aktenzeichen/Personenkonto 23/50281226 vom 28.11.2024 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage der Bekanntma-
chung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Begleichung der Forderung in 
Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 18.12.2024 
 
 
Im Auftrag 
 
 

gez. Scharf 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Haushaltssatzung  

der Gemeinde Bornholt 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom  

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.05.2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973  

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl  

2024 I Nr. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03. Dezember 2024 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 335.400,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 302.600,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 32.800,00 EUR 
    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
331.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

282.600,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

16.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

121.000,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,16 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 237 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 295 % 

(2) Gewerbesteuer 330 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Bornholt, den 06.12.2024  

 

 

gez. 

 

Peter Schröter 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Haushaltssatzung  

der Gemeinde Tappendorf 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom  

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.05.2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973  

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl  

2024 I Nr. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. November 2024 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 622.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 776.100,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 153.600,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-ausgleich 153.600,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
538.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

713.700,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

19.700,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,29 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 544 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 346 % 
(2) Gewerbesteuer 320 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleis-

teten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Tappendorf, den 16.12.2024  

 

 

gez. 

 

Rainer Köpke 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Gemeinde Wapelfeld 
 

 

Wapelfeld, 19.12.2024 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wapelfeld sind zu einer Einwohnerversammlung am 

 
Montag, den 06.01.2025, um 19:30 Uhr, 

im Dorfgemeinschaftshaus, Am Sportplatz 8, 24594 Wapelfeld 
 

eingeladen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Begrüßung und Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

 

 

 

2 Bericht des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Terminplanung 2025 
 

 

 

4 Sonstiges 
 

 

 

 
 
 
 
gez. Volker Delfs 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Bekanntmachung 

Jahresabschluss der Gemeindewerke Aukrug 

für das Wirtschaftsjahr 2023 

 
Der Jahresabschluss 2023 der Gemeindewerke Hohenwestedt Aukrug ist von Dennis Max Förster 
(EEP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Neumünster) geprüft worden.  
 
Es wurde der beigefügte Bestätigungsvermerk vom 25.11.2024 erteilt. 

Der Jahresabschluss wurde dem Werkausschuss am 25.11.2024 und der Gemeindevertretung am 
18.12.2024 vorgestellt und erläutert. Die Empfehlung zur Verwendung der Gewinne/Verluste aus 
2023 ist dem Beschlussvorschlag zu entnehmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jahresabschluss 2023 der Gemeindewerke Aukrug abschließend mit einer 
 
Bilanzsumme in Höhe von      13.025.144,43€   
Erträgen in Höhe von    2.854.737,96€ 
Aufwendungen in Höhe von    1.538.040,86€ 

und einem Jahresgewinn in Höhe von    1.316.697,10€  
wird in der von EHLER, ERMER & PARTNER geprüften Form festgestellt. 
 
Der Jahresverlust der Abwassersparte            2.088,06€                
   
wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
  
Der Jahresgewinn der Wasserversorgung          63.894,91€ 
der Jahresgewinn der Wärmeversorgung          95.739,46€ 
der Jahresgewinn aus Vermögensverwaltung            5.419,72€  
der Jahresgewinn der Stromerzeugung               427,22€ 
und der Jahresgewinn aus der Beteiligungssparte                            1.153.303,85€ 
werden in die allgemeine Rücklage eingestellt.   
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und 
Verlustrechnung, dem Lagebericht und dem Anhang, liegt öffentlich aus. Er kann vom 06.01.-
20.01.2025 während der Sprechzeiten der Gemeindewerke Hohenwestedt, Am Gaswerk 8, 24594 
Hohenwestedt eingesehen werden.  

Um telefonische Anmeldung wird gebeten. 

Hohenwestedt, 19.12.2024 

 
Kay Fischer 
Werkleiter 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

  

 

An die Gemeindewerke Aukrug, Aukrug, und an den Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, vertreten durch das Gemeinde-

prüfungsamt 

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Aukrug, Aukrug - bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Ge-

winn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich 

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemein-

dewerke Aukrug für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. Nach unserer Beurteilung auf-

grund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 

Bundeslandes Schleswig-Holstein und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 

31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 

Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsver-

ordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dar.  

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 13 Abs. 1 

Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 

unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit 

den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Werkausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den landesrechtlichen Vorschriften 

der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-

lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü-

mern ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-

lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 

die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-

schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-

bringen zu können. 

 

Der Werkausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild des 

Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-

abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht 

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
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zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-

den, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 

da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 

für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 

der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 

die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 

Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 

an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-

ser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da-

zu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-

ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-

mittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im La-

gebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-

kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-

len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 

zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-

hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prü-

fung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

ERWEITERUNG DER JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG GEMÄß § 13 Abs.1 Nr. 3 KPG S-H 

 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 

01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein haben wir 

in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen. 
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Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden 

sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen 

und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.   
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Verantwortung des Abschlussprüfers 

 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprü-

fung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. 

 

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu wür-

digen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Ab-

schlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurtei-

len. 

 

Neumünster, den 25. November 2024 

 

 

        EEP GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

      gez.                                        gez. 

  Nebelung              Förster 

                                                                         Wirtschaftsprüfer                    Wirtschaftsprüfer 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Amt Mittelholstein 
-Der Amtsdirektor- 
Fachbereich I -Hauptamt- 
 
 
 
 

Bekanntmachung über die Genehmigung eines Gebietsänderungsvertrages 
 
 
Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde hat 
mit Schreiben vom 20.11.2024 den zwischen den Gemeinden Heinkenborstel und Gnutz mit Da-
tum vom 25.11.2024 geschlossenen Gebietsänderungsvertrag gemäß  
§ 15 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein genehmigt. 
 
Die Genehmigung des Vertrages wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Mit dem Gebietsänderungsvertrag wird das Flurstück: 

Gemarkung Flur Flurstück Größe 
Heinkenborstel 6 9  2.020 m² 

von der Gemeinde Heinkenborstel in das Gemeindegebiet der Gemeinde Gnutz und das Flurstück: 

Gemarkung Flur Flurstück Größe 
Gnutz 22 19  1.509 m² 

von der Gemeinde Gnutz in das Gemeindegebiet der Gemeinde Heinkenborstel zum 01.01.2025 
umgemeindet.  
 
 
Hohenwestedt, den 20.12.2024 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Niklas Martens 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Nindorf 

für das Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.August 1973 

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) 

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ok-

tober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. 

2024 I Nr. 387), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Dezember 2024 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.586.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.538.500,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 48.400,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
1.500.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

1.384.900,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

48.900,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 1,29 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

   (1) Grundsteuer  

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)    279 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                        333 % 

   (2) Gewerbesteuer                                                                                                 310 % 

 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Nindorf, den 12.12.2024  

 

 

gez. 

 

Jörn Wieben 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

 I. Nachtragshaushaltssatzung  

der Gemeinde Nindorf 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.05.2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.August 1973 

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) 

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 

(BGBl 2024 I Nr. 387), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Dezember 2024 

folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
    Und damit der Gesamtbetrag 

des Haushaltsplanes einschl. 
der Nachträge 

  erhöht 
um 

EUR 

vermindert 
um 

EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
EUR 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 49.700,00 0,00 1.510.000,00 1.559.700,00 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 800,00 0,00 1.535.200,00 1.536.000,00 

 Jahresüberschuss 48.900,00 0,00 -25.200,00 23.700,00 

 Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 

48.700,00 0,00 1.488.400,00 1.537.100,00  

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 

0,00 6.900,00 1.401.100,00 1.394.200,00  

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit 

824.900,00 0,00 48.300,00 873.200,00 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit 

1.007.800,00 0,00 164.100,00 1.171.900,00 

 

festgesetzt. 
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§ 2 
 

Es werden neu festgesetzt: 
 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen 

von bis-
her 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen 

von 
bisher 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von 
bisher 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 

4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan aus-
gewiesenen Stellen 

von bis-
her 

7,11  auf 0,53  

 

§ 3 

 

Unverändert 

 

§ 4 

 

unverändert 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Nindorf, den 12.12.2024  

 

 

gez. 

 

Jörn Wieben 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 hiermit öffentlich be-

kannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtrags-

haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt 

Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Am-

tes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Gebührensatzung 

für die Kindertageseinrichtung  

der Gemeinde Meezen 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom  

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 Alternative 2 und 6 

Abs. 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom  

10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 

(GVOBl Schl.-Holst. S. 564), der §§ 22-24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 des Sozialgesetzbuches VIII (SGB 

VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) in der zuletzt 

geänderten Fassung vom 08. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) sowie des § 18 Abs. 5 Satz 1 und 2, 

des § 18 Abs. 6 und Abs. 8 und des § 31 Abs. 1 Satz 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung 

von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – 

KiTaG) vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 759) in der zuletzt geänderten Fassung 

vom 21. März 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 178) wird nach Beschlussfassung der Gemeindever-

tretung Meezen vom 26. November 2024 folgende Satzung erlassen: 

 

§1 

Einrichtung 

 

(1) Die Gemeinde Meezen errichtet und betreibt die Kindertageseinrichtung „Storchenwiese“ ge-

mäß des Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) im Dorfgemeinschaftshaus Meezen, Hauptstraße 

19, als soziale öffentliche Einrichtung. 

 

§2 

Angebot der Kindertageseinrichtung 

 

In der Kindertageseinrichtung werden im Rahmen der verfügbaren Plätze Kinder im Alter von ei-

nem Jahr bis zum Schuleintritt aufgenommen.  

 

§3 

Öffnungszeiten, Ferienregelung, Sonderdienste 

 

(1) Die Kindertageseinrichtung ist in der Regel wie folgt geöffnet: 

montags bis freitags  

von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

(2) Die Kindertageseinrichtung bleibt vornehmlich in den Schulferien für bis zu 30 Tage geschlos-

sen. Jeweils zum Anfang eines Kindergartenjahres werden die Schließzeiten für das kommende 

Kalenderjahr rechtzeitig festgelegt und bekanntgegeben. 

(3) Wird die Kindertageseinrichtung auf Anordnung des Gesundheitsamtes, aus anderen zwingen-

den Gründen oder aus Gründen höherer Gewalt vorübergehend geschlossen oder in ihrem Betrieb 
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eingeschränkt, besteht kein Anspruch auf Aufnahme des Kindes in eine andere Gruppe oder Not-

gruppe oder auf Schadensersatz. Eine Erstattung der Gebühr aus diesen Gründen erfolgt nicht. 

§4 

Aufnahmeverfahren 

 

(1) Aufnahmefähige Kinder sind über die Kita-Datenbank oder bei der Leitung der Kindertagesein-

richtung anzumelden. 

Die Aufnahme des Kindes erfolgt auf Antrag der/des Erziehungsberechtigten oder anderer schrift-

lich Beauftragter. Das Kindergartenjahres beginnt jeweils am 1. August und endet am 31. Juli des 

folgenden Jahres. Während des laufenden Kindergartenjahres können Kinder nur aufgenommen 

werden, wenn Plätze zur Verfügung stehen. Die Aufnahme von Kindern ist durch die Zahl der vom 

Träger auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung gestellten Plätze begrenzt. 

(2) Die Kinder sollen grundsätzlich bis zum 31.01. für das kommende Kindergartenjahr angemeldet 

werden. 

(3) Die Vergabe der freien Plätze erfolgt durch den Bürgermeister und die Leitung der Kinderta-

geseinrichtung nach dem Anmeldestichtag entsprechend den nachstehend aufgeführten Kriterien: 

1. Kinder, die mit Hauptwohnsitz in Meezen wohnen 

2. Vorschulkinder 

3. Berufstätige Erziehungsberechtigte (mit Nachweis des Arbeitgebers) 

4. Geschwisterkinder nach den vorgenannten Aufnahmekriterien 

5. Nach dem Alter der Kinder (ältere Kinder erhalten vorrangig einen Platz) 

(4) Für jedes Kind muss vor Aufnahme in die Kindertageseinrichtung eine ärztliche Bescheinigung 

vorgelegt werden, dass kein Anhalt für solche übertragbaren Krankheiten vorliegt, die einer Auf-

nahme entgegenstehen. Bei Aufnahme müssen die vorausgegangenen Krankheiten, insbesondere 

Infektionskrankheiten und Schutzimpfungen schriftlich festgehalten werden. 

(5) Ein Exemplar dieser Benutzungssatzung wird der/dem Erziehungsberechtigten oder schriftlich 

Beauftragten ausgehändigt. Der Empfänger dieser Benutzungs- und Gebührensatzung sowie die 

Einsichtnahme in die Benutzungs- und Gebührensatzung ist schriftlich zu bestätigen. Für etwaige 

Schäden, die aus der Nichtbeachtung der der/dem Erziehungsberechtigten obliegenden Pflichten 

entstehen, sind diese verantwortlich. 

 

§5 

Regelung für den Besuch der Einrichtung 

 

(1) Das Kind muss in die Kindertageseinrichtung gebracht, der aufsichtsführenden Pädagogischen 

Fachkraft übergeben sowie bei dieser wieder abgeholt werden. Abholberechtigt und abholverpflich-

tet sind die Erziehungsberechtigten, es sei denn, dass diese gegenüber der Leitung anderweitige 

schriftlich Erklärungen abgegeben haben. Dies gilt analog auch dafür, dass das Kind ausnahms-

weise allein nach Hause gehen soll. 

(2) Kann das Kind die Einrichtung nicht besuchen, haben die Erziehungsberechtigten dieses der 

Leitung der Kindertageseinrichtung unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Die Aufsichtspflicht obliegt kraft Gesetzes den Personensorgeberechtigten, in der Regel den 

Erziehungsberechtigten. Für die Dauer des Besuchs der Kindertageseinrichtung wird die Auf-

sichtspflicht auf den Träger (Gemeinde Meezen) übertragen. Die Gemeinde bedient sich bei der 
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Erfüllung ihrer Verpflichtung pädagogisch ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, qualifi-

ziert gemäß § 28 des Kindertagesförderungsgesetzes (KitaG). 

(4) Zur Teilnahme an Ausflügen und an Reisen ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten 

erforderlich. 

 

§6 

Elternvertretung, Beirat 

 

(1) Die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten erfolgt gemäß der § 32 KiTaG durch die Elternver-

tretung der Kindertageseinrichtung. 

 

§7 

Benutzungsgebühren 

 

(1) Für die Nutzung der Kindertageseinrichtung werden von den Erziehungsberechtigten monatli-

che Gebühren erhoben. Die Gebühren entsprechen denen im § 31 Absatz 1 KiTaG festgelegten 

Höchstbeträgen je wöchentlicher Betreuungsstunde. Auch bei Abwesenheit des Kindes z.B. bei 

Kuren, Krankenhausaufenthalten, Schließzeiten etc. besteht die Pflicht zur Zahlung des Teilnah-

mebeitrages weiter. 

(2) Ein Kindergartenjahr läuft vom 01.08. bis zum 31.07. des Folgejahres.  

(3) Die Benutzungsgebühr muss auch während der Ferien und Schließungszeiten gezahlt werden. 

Das gilt auch, wenn das Kind wegen der Einschulung zum Beginn der Sommerferien abgemeldet 

wird. 

 

§ 8 

Beendigung des Betreuungsverhältnisses  

 

(1) Eine Abmeldung des Kindes ist grundsätzlich nur zum Ende des Kindergartenjahres (31.07.) 

möglich.  

(2) Bei Eintritt der Schulpflicht endet das Betreuungsverhältnis automatisch. 

(3) In begründeten Fällen (z.B. Umzug, Krankheit, Eingewöhnungsphase oder beim Vorliegen be-

sonderer Umstände) können Erziehungsberechtigte das Betreuungsverhältnis mit einer Frist von 2 

Wochen zum Monatsende kündigen. Ob besondere Umstände vorliegen, entscheidet die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister. In besonderen Härtefällen kann sie/er von der Frist abweichen. 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister kann das Betreuungsverhältnis in Absprache mit der 

Leitung der Kindertageseinrichtung aus wichtigem Grund mit einer Frist von 2 Wochen zum Mo-

natsende kündigen. Wichtige Gründe liegen insbesondere vor, wenn 

a) die Gebühr für einen Zeitraum von 2 Monaten unbegründet nicht entrichtet wurde. 

b) das Kind über einen längeren Zeitraum von mindestens 2 Wochen unentschuldigt fehlt. 

c) das Kind über einen längeren Zeitraum die Kindertageseinrichtung unbegründet unregelmäßig 

besucht. 

d) das Kind in der erforderlichen Weise nicht gefördert werden kann oder die Förderung der ande-

ren Kinder der Gruppe dadurch erheblich beeinträchtigt.  
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e) das Kind sich nicht in die Gemeinschaft integrieren kann oder andere Kinder gefährdet und trotz 

Beteiligung der Eltern und/oder Personensorgeberechtigten und des Jugendamtes keine dem Kin-

deswohl entsprechende Lösung gefunden werden konnte. 

f) mit den Erziehungsberechtigten eine Erziehungspartnerschaft zum Wohl des Kindes nicht er-

reicht werden kann oder die Einrichtungskonzeption nicht unterstützt wird. 

 

§9 

Gesundheitsvorsorge 

 

(1) Krankheiten, insbesondere ansteckende Krankheiten des Kindes und in der Familie, müssen 

der Leitung der Kindertageseinrichtung unverzüglich gemeldet werden. Solange die Gefahr einer 

Krankheitsübertragung besteht, darf das Kind die Einrichtung bis zum Vorliegen einer ärztlichen 

Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht besuchen. 

(2) Bei Unfällen und plötzlich auftretenden Krankheiten während des Besuchs der Kindertagesein-

richtung erfolgt in ernsten Fällen durch die aufsichtsführende pädagogische Fachkraft eine unver-

zügliche Benachrichtigung des/der Erziehungsberechtigten und ggf. die Hinzuziehung eines Arz-

tes. 

 

§10 

Haftung 

 

Während des Aufenthalts in der Kindertageseinrichtung genießen die Kinder den gesetzlichen Un-

fall bzw. Sachdeckungsschutz über die Unfallkasse Nord bzw. den Kommunalen Schadenaus-

gleich. Haftpflichtansprüche gegen den Träger und deren Mitarbeiter/innen sind ausgeschlossen, 

es sei denn, dem Träger bzw. deren Mitarbeiter/innen fällt der Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

zur Last. 

 

§11 

Datenverarbeitung 

 

(1) Das Amt Mittelholstein ist befugt, auf Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

personenbezogenen Daten des Kindes sowie dessen Familie (einschl. der Einkommensverhältnis-

se) ein Verzeichnis mit den Daten anzulegen, die für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung 

erforderlich sind. Das Amt Mittelholstein ist ebenfalls befugt, diese Daten zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(2) Die Verwendung von Datenträgern durch das Amt Mittelholstein ist zulässig. 

 

§12 

Inkrafttreten 

 

Diese Benutzungs- und Gebührensatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.  

 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
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Meezen, den 16.12.2024 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Dietrich Ebeling 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Beldorf 

für das Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom  

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973  

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl  

2024 I Nr. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02. Dezember 2024 folgende  

Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 944.400,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.233.500,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -289.100,00 EUR 

 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Ab-
satz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von 

 
289.100,00 

 
EUR 

 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage von 

 
0,00 

 
EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
874.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

1.102.200,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

721.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

897.800,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 625.000,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 625.000,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,00 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 314 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 314 % 

(2) Gewerbesteuer 380 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

 

 

Beldorf, den 12.12.2024  

 

 

gez. 

 

Jens Beckmann 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Meezen 

für das Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.05.2024, 

(GVOBl. Schl.-Holst., S. 404), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl 

2024 I Nr. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26. November 2024 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 782.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 738.700,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 43.300,00 EUR 
    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
776.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

698.600,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

62.800,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 2,51 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 238 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 348 % 

(2) Gewerbesteuer 336 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Meezen, den 18.12.2024  

 

 

gez. 

 

Dietrich Ebeling 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

I. Nachtragshaushaltssatzung  

der Gemeinde Padenstedt 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom  

24. Mai 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 404) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05. 

Dezember 2024 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

    Und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. 

der Nachträge 
  erhöht 

um 
EUR 

vermindert 
um 

EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
EUR 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 112.600,00 63.500,00 3.070.300,00 3.119.400,00 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 245.500,00 65.100,00 3.363.200,00 3.543.600,00 

 Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Jahresfehlbetrag 132.900,00 1.600,00 292.900,00 424.200,00 

 eine Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage nach § 26Absatz 1 Satz 2 
GemHVO zum  
Haushaltsausgleich von 
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-
nahme der Ausgleichsrücklage von 

    
 
 

424.200,00 
 
 

0,00 
2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 

112.600,00 63.500,00 2.994.900,00 3.044.000,00  

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 

245.500,00 65.100,00 3.088.100,00 3.268.500,00  

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit 

3.300,00 0,00 374.100,00 377.400,00 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit 

28.500,00 0,00 546.500,00 575.000,00 

 
festgesetzt. 
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§ 2 
 

Es werden neu festgesetzt: 
 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen 

von bis-
her 

300.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen 

von 
bisher 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von 
bisher 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 

4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan aus-
gewiesenen Stellen 

von bis-
her 

2,67  auf 2,88  

 

§ 3 

 

Unverändert 

 

§ 4 

 

unverändert 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Padenstedt, den 19.12.2024  

 

 

gez. 

 

Carsten Bein 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtrags-

haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt 

Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Am-

tes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de. 
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Gemeinde Lütjenwestedt 
 

 Lütjenwestedt, 20.12.2024 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lütjenwestedt ist zu einer Sitzung am 

 
Mittwoch, den 08.01.2025, um 19:30 Uhr, 

im Dörpskrog, Schulstraße 12, 25585 Lütjenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet 
der Gemeinde Lütjenwestedt 
-Beschluss über eingegangene Stellungnahmen und erneuter abschließender 
Beschluss 
 

 

 

8 Breitbandausbau für Außenanlieger 
 

 

 

9 Einnahme- und Ausgaberechnung 2023 des Sondervermögens für die Kame-
radschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Lütjenwestedt 
 

 

 

10 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

11 Grundstücksangelegenheiten 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Björn Baasch 
Bürgermeister 
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